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Präambel 
 

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 
S. 666), in der aktuell gültigen Fassung, in Verbindung 
mit §§ 23, 24 und 90 Sozialgesetzbuch (SGB) - Ach-
tes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe, neugefasst 
durch Bekanntmachung vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 
2022), in der aktuell gültigen Fassung, sowie der §§ 4, 
17 und 23 des Gesetzes zur frühen Bildung und För-
derung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) 
vom 30.10.2007 (GV. NRW. S. 462), in der aktuell 
gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Eschweiler in 
seiner Sitzung am 17.06.2015 nachfolgende Satzung 
erlassen: 
 

Elternbeitragssatzung der Stadt Eschweiler 
für Kinder in Kindertageseinrichtungen und in 
Kindertagespflege 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 

(1) Diese Satzung gilt für Kinder, die ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt im Jugendamtsbereich der 
Stadt Eschweiler haben und die einen Platz in 
einer Kindertageseinrichtung oder in der Kinder-
tagespflege im Bereich des Jugendamtes E-
schweiler als örtlicher Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe in Anspruch nehmen. Hat das Kind 
in einem anderen Jugendamtsbereich seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt, so ist die Zustimmung 
des Jugendamtes der Stadt Eschweiler vor der 
Aufnahme erforderlich. 
 

(2) Für die Inanspruchnahme einer Kindertagesein-
richtung in Eschweiler erhebt die Stadt Eschwei-
ler einen monatlichen Kostenbeitrag (Elternbei-
trag). 

 

(3) Für die Inanspruchnahme von Betreuungsange-
boten in der Kindertagespflege in Eschweiler im 
Sinne der §§ 23 und 24 SGB VIII wird ein Kos-
tenbeitrag (Elternbeitrag) erhoben. Im Übrigen 
wird auf die Richtlinien zur Kindertagespflege 
des Jugendamtes der Stadt Eschweiler verwie-
sen. 

 

(4) Wird ein Kind, das eine Kindertageseinrichtung 
oder eine Offene Ganztagsschule besucht, in 
den Randzeiten durch eine Tagespflegeperson 
betreut (ergänzende Betreuung), so darf die ma-
ximale Betreuungsszeit 45 Stunden pro Woche 
nicht überschreiten. Eine im Einzelfall erforderli-
che, darüber hinausgehende Betreuung bedarf 
der Zustimmung des Jugendamtes. 
 

(5) Für Kindertageseinrichtungen und Kindertages-
pflege im Rahmen erzieherischer Hilfen nach § 
27 ff. SGB VIII sowie für ausschließlich privat fi-
nanzierte Kindertageseinrichtungen und Kinder-
tagespflege gilt diese Satzung nicht. Kinderta-
geseinrichtungen für Kinder im Sinne dieser Sat-
zung sind solche, die nach dem KiBiz gefördert 
werden. 

 
§ 2 Beitragspflicht, -zeitraum, -höhe, -empfänger 
 

(1) Beitragspflichtig sind die erziehungsberechtigten 
Eltern oder diesen gleichgestellten Personen 
i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII. 

(2) Lebt das Kind nachweislich nur mit einem Elternteil 
zusammen, so tritt dieses an die Stelle der erzie-
hungsberechtigten Eltern oder der diesen gleichge-
stellten Personen i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII. 

 

(3) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuld-
ner. 

 

(4) Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pfle-
geeltern ein Kinderfreibetrag nach § 32 Einkom-
menssteuergesetz gewährt oder Kindergeld gezahlt, 
treten die Pflegeeltern an die Stelle der Beitrags-
pflichtigen nach § 2 Abs. 1 dieser Satzung. 

 

(5) Die Beitragspflicht wird durch Schließungszeiten der 
Einrichtung (z.B. wegen Betriebsstörungen, Hei-
zungsausfall, Naturereignissen, Streik pp.), Urlaubs- 
oder Krankheitszeiten der Tagespflegeperson oder 
Fehlzeiten des Kindes nicht berührt. 

 

(6) Der Beitragszeitraum entspricht grundsätzlich dem 
Kindergartenjahr (01.08. - 31.07.). Abweichend da-
von beginnt die Beitragspflicht mit dem 1. des Mo-
nats, in dem das Kind in die Kindertageseinrichtung 
oder bei der Tagespflegeperson aufgenommen wird. 
Sie endet grundsätzlich mit Ablauf des Kindergarten-
jahres zu dessen Ende das Kind die Einrichtung o-
der die Tagespflegeperson verlässt oder die Kündi-
gung des Platzes wirksam wird bzw. mit Beginn des 
letzten Kindergartenjahres vor der Einschulung ge-
mäß § 23 Abs. 3 Kinderbildungsgesetz (KiBiz). 

 

(7) Änderungen der Betreuungszeiten werden erst ab 
dem Kalendermonat nach Eintritt der Änderung be-
rücksichtigt, es sei denn, die Änderung tritt zum 1. 
des Monats ein. 
 

(8) Die Höhe des Elternbeitrages bestimmt sich nach 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der erzie-
hungsberechtigten Eltern oder diesen gleichgestell-
ten Personen i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII und 
ergibt sich aus den als Anlagen zu dieser Satzung 
beigefügten Beitragstabellen a) und b). 

 

(9) In den Fällen der ergänzenden Betreuung (§ 1 Abs. 
4 dieser Satzung) in Kindertagesstätten und Kinder-
tagespflege richtet sich die Beitragsbemessung nach 
der Gesamtbetreuungszeit (Anlage, Beitragstabelle 
a)). 

 

In den Fällen der ergänzenden Betreuung (§ 1 Abs. 
4 dieser Satzung) in einer Offenen Ganztagsschule 
und in Kindertagespflege bemisst sich der Beitrag 
nach der Gesamtbetreuungszeit (Anlage, Bei-
tragstabelle a)) unter Anrechnung des Beitrages 
nach § 6 Abs. 1 der Benutzungs- und Gebührensat-
zung der Stadt Eschweiler für die Einrichtungen zum 
offenen Ganztagsbetrieb an Grund- und Förderschu-
len. 
 

(10) Hat das in Eschweiler betreute Kind seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt außerhalb der Stadt Eschweiler, so 
erhebt die Stadt Eschweiler Elternbeiträge nach 
Maßgabe dieser Satzung, soweit nicht nach § 23 
KiBiz i.V.m. § 21 d Abs. 1 KiBiz eine abweichende 
Zuständigkeit gegeben ist. 
 

(11) Für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtun-
gen und in Kindertagespflege außerhalb der Stadt 
Eschweiler erhebt die Stadt Eschweiler Elternbeiträ-
ge nach Maßgabe dieser Satzung, soweit ihre Zu-
ständigkeit nach § 23 KiBiz i.V.m. § 21 d Abs. 1 
KiBiz gegeben ist. 
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(12) Der Träger der Einrichtung bzw. die Tagespfle-

geperson kann ein angemessenes Entgelt für 
Mittagessen verlangen. 

 

§ 3 Beitragsbefreiungen 
 

(1) Die Beitragsbefreiung nach § 23 Abs. 3 KiBiz 
bleibt unberührt (Vorschulkinder beitragsfrei). 
 

(2) Von Beziehern von Leistungen zur Sicherstel-
lung des Lebensunterhalts nach dem SGB II, 
SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz 
wird kein Beitrag erhoben. Sollte der Leistungs-
bezieher/die Leistungsbezieherin während des 
Kalenderjahres eine Erwerbstätigkeit aufnehmen 
und aus dem Leistungsbezug ausscheiden, so 
werden die gezahlten Transferleistungen zum 
Jahreseinkommen hinzugerechnet. Die Bei-
tragspflicht beginnt erst ab dem Wegfall des 
Leistungsbezuges. 

 

(3) Pflegeeltern, deren Pflegekind Anspruch auf 
einen Betreuungsplatz hat, sind von einer Bei-
tragszahlung nur befreit, solange für das Pflege-
kind kein Kinderfreibetrag nach dem Einkom-
menssteuergesetz geltend gemacht oder Kin-
dergeld an die Pflegeeltern nicht gezahlt wird. 

 

§ 4 Geschwisterkindbefreiung 
 

(1) Nehmen mehrere Kinder einer Familie oder von 
Personen, die nach § 2 dieser Satzung an die 
Stelle der erziehungsberechtigten Eltern treten, 
gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung 
und/oder ein Angebot der Kindertagespflege in 
Anspruch, so wird ein Beitrag gemäß § 2 Abs. 8 
dieser Satzung, Beitragstabelle a), nur für das 
Kind erhoben, für das der stundenmäßig höhere 
Betreuungsumfang anfällt. Alle weiteren Kinder 
bleiben beitragsfrei.  
 

(2) Nehmen mehrere Kinder einer Familie oder von 
Personen, die nach § 2 Abs. 1 dieser Satzung an 
die Stelle der erziehungsberechtigten Eltern tre-
ten, die Betreuung in einer Kindertageseinrich-
tung und/oder ein Angebot der Kindertagespfle-
ge und gleichzeitig eine Betreuung in einer Offe-
nen Ganztagsschule in Anspruch, so wird ein 
kombinierter Elternbeitrag erhoben (Kombi-
Beitrag).  

 

Der Kombi-Beitrag setzt sich zusammen aus ei-
nem Beitragsanteil für die Inanspruchnahme der 
Betreuungsleistung in der Kindertageseinrich-
tung/Kindertagespflege sowie einem Beitragsan-
teil für die Inanspruchnahme der Betreuungsleis-
tung in der Offenen Ganztagsschule. Für die 
Ermittlung der Höhe des insgesamt zu leisten-
den Kombi-Beitrages ist der stundenmäßig 
höchste Betreuungsumfang maßgebend (Anla-
ge, Beitragstabellen b)). 
 

Diese Regelung gilt nur für öffentlich geförderte 
Betreuungsangebote in Eschweiler und für in 
Eschweiler gemeldete Kinder. 

 

(3) Kinder, deren Betreuung nach § 3 Abs. 1 dieser 
Satzung beitragsbefreit ist, werden bei der Bei-
tragsbemessung so berücksichtigt, als ob für sie 
ein Elternbeitrag gezahlt würde. Alle weiteren 
Kinder der Familie bleiben beitragsfrei. 

 

§ 5 Einkommen 
 

(1) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe 
der positiven Einkünfte der erziehungsberechtigten 
Eltern oder diesen gleichgestellten Personen i.S.d. § 
7 Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII im Sinne des § 2 Abs. 1 und 
2 des Einkommenssteuergesetzes sowie ausländi-
sche Einkünfte. Ein Ausgleich mit Verlusten aus an-
deren Einkunftsarten und mit Verlusten des zusam-
men veranlagten Ehepartners ist nicht zulässig. 
 

Dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 sind steuer-
freie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur 
Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffent-
lichen Leistungen für die Eltern und das Kind, für das 
der Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. 
 

Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz 
und entsprechenden Vorschriften ist nicht hinzuzu-
rechnen. Das Elterngeld nach dem Bundeselternge-
ldgesetz und Elternzeitgesetz (BEEG) bleibt nach 
Maßgabe des § 10 BEEG nur in Höhe des Grundbe-
trages unberücksichtigt. Mutterschaftsgeld bleibt 
analog zum Elterngeld ebenfalls nur in Höhe des 
Grundbetrages für 8 Wochen nach der Entbindung 
unberücksichtigt. Das Betreuungsgeld nach dem 
BEEG ist nicht dem Einkommen hinzuzurechnen. 

 

(2) Bezieht ein Elternteil oder beziehen Personen, die 
nach § 2 Abs. 1 an die Stelle der Eltern treten, Ein-
künfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder 
aufgrund der Ausübung eines Mandats und steht 
ihm/ihnen aufgrund dessen für den Fall des Aus-
scheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an 
deren Stelle eine Abfindung zu oder ist er/sind sie in 
der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversi-
chern, dann ist dem nach diesem Absatz ermittelten 
Einkommen ein Betrag von 10 v.H. der Einkünfte 
aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder auf 
Grund der Ausübung des Mandats hinzuzurechnen. 
 

(3) Für das dritte und jedes weitere Kind sind ganze 
Freibeträge von dem nach Absatz 1 ermittelten Ein-
kommen abzuziehen. Die Freibeträge orientieren 
sich an den in § 32 Abs. 6 EStG hinterlegten Beträ-
gen. Die Eltern werden dem in § 32 Abs. 6 Satz 2 
EStG erfassten Personenkreis gleichgestellt. Be-
rücksichtigungsfähig sind Kinder, für die nach Steu-
errecht dem Grunde nach Kinderfreibeträge geltend 
gemacht werden können.  
 

(4) Die Beitragspflichtigen haben die Berücksichtigungs-
fähigkeit ihrer Kinder in geeigneter Form glaubhaft 
zu machen. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil 
zusammen, ist der Freibetrag analog der Verfah-
rensweise bei beiden Elternteilen zu berücksichti-
gen. 

 

(5) Maßgebend ist das Einkommen des gesamten Ka-
lenderjahres (Jahresgesamtbrutto), für das der El-
ternbeitrag festgesetzt werden soll. Es gilt das Jähr-
lichkeitsprinzip. Soweit das Jahreseinkommen im 
Sinne des Satzes 1 nicht fest steht, ist der Elternbei-
trag vorläufig festzusetzen. Hierbei ist hilfsweise auf 
das Jahreseinkommen des vorangegangenen Ka-
lenderjahres oder auf das zu erwartende Jahresein-
kommen abzustellen. 
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§ 6 Beleg- und Auskunftspflicht 
 

(1) Bei der Aufnahme in Kindertageseinrichtungen 
und bei Tagespflegepersonen im Zuständig-
keitsbereich der Stadt Eschweiler und danach 
auf Verlangen haben die Beitragspflichtigen dem 
Jugendamt schriftlich anzugeben und nachzu-
weisen, welche Einkommensgruppe gemäß den 
Beitragstabellen zu dieser Satzung zu Grunde zu 
legen ist.  
Ohne Angaben zur Einkommenshöhe oder ohne 
den geforderten Nachweis ist der jeweils höchste 
Elternbeitrag zu leisten. 
 

(2) Änderungen der wirtschaftlichen und persönli-
chen Verhältnisse haben die Eltern oder Perso-
nen, die nach § 2 Abs. 1 an die Stelle der Eltern 
treten, dem Jugendamt der Stadt Eschweiler 
umgehend schriftlich mitzuteilen (z.B. auch Ab-
findungen, Lohnnachzahlungen pp.). 
Sie können sich auf das gesamte Beitragsjahr, 
für das die Veränderung eingetreten ist, rückwir-
kend auswirken. 

 

§ 7 Fälligkeit 
 

(1) Die Elternbeiträge sind zum 1. eines jeden Mo-
nats zu zahlen und werden stets als volle Mo-
natsbeiträge erhoben. Dies gilt auch dann, wenn 
die Betreuung im Verlauf eines Monats beginnt 
bzw. endet. 
 

(2) Die Fälligkeit für Beitragsnachforderungen be-
trägt 30 Tage nach Bescheiderteilung. 

 
§ 8 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt zum 01.08.2016 in Kraft. Gleichze-
tig tritt die Elternbeitragssatzung für Kinder in Kinder-
tageseinrichtungen und in Kindertagespflege der 
Stadt Eschweiler vom 01.08.2015 außer Kraft. 
 
 
 
 

Anlage  

 
Elternbeitragstabellen: 
 
a) Monatliche Elternbeiträge für Kinderta-
 gespflege und Kindertagesstätten  
 

Jahresein-
kommen 

Betreuungsumfang pro Woche 

25 Std. 35 Std. 45 Std. 

bis 18.000 €  ./.  ./.   ./.  

bis 24.000 € 30 € 40 € 58 € 

bis 36.000 € 45 € 60 € 90 € 

bis 48.000 € 75 € 100 € 143 € 

bis 60.000 € 115 € 145 € 215 € 

bis 72.000 € 150 € 190 € 280 € 

bis 84.000 € 190 € 245 €  355 € 

bis 96.000 € 215 € 295 €  395 € 

über 96.000€  240 € 335 € 435 € 

 
 
 

b) Kombi-Beiträge: Monatliche Elternbeiträge für 
Kindertagespflege/Kindertagesstätten bei gleich-
zeitiger Inanspruchnahme der Offenen Ganztags-
schule 

 

Jahres-
einkommen 

Betreuungsumfang 25 Stunden pro Wo-
che 

Beitragsanteil 
Tagespflege      
/Kita 

Beitragsanteil 
OGS 

Kombi- 
Beitrag  
insgesamt 

bis 18.000 € ./.  ./.  ./.  

bis 24.000 € 20 €  10,00 €  30 €  

bis 36.000 € 25 €  20,00 €  45 €  

bis 48.000 € 45 €  30,00 €  75 €  

bis 60.000 € 75 €  40,00 €  115 €  

bis 72.000 € 100 €  50,00 €  150 €  

bis 84.000 € 130 €  60,00 €  190 €  

bis 96.000 € 145 €  70,00 €  215 €  

über 96.000 € 160 €  80,00 €  240 €  

 
 

Jahres-
einkommen 

Betreuungsumfang 35 Stunden pro Wo-
che 

Beitragsanteil 
Tagespflege 
/Kita 

Beitragsanteil 
OGS 

Kombi-
Beitrag 
insgsamt 

bis 18.000 € ./.  ./.  ./.  

bis 24.000 € 30 €  10,00 €  40 €  

bis 36.000 € 40 €  20,00 €  60 €  

bis 48.000 € 70 €  30,00 €  100 €  

bis 60.000 € 105 €  40,00 €  145 €  

bis 72.000 € 140 €  50,00 €  190 €  

bis 84.000 € 185 €  60,00 €  245 €  

bis 96.000 € 225 €  70,00 €  295 €  

über 96.000 € 255 €  80,00 €  335 €  

 
 

Jahresein-
kommen 

Betreuungsumfang 45 Stunden pro Wo-
che 

Beitragsanteil 
Tagespflege  
/Kita 

Beitragsanteil 
OGS 

Kombi-
Beitrag 
insgsamt 

bis 18.000 € ./.  ./.  ./.  

bis 24.000 € 48 €  10,00 €  58 €  

bis 36.000 € 70 €  20,00 €  90 €  

bis 48.000 € 113 €  30,00 €  143 €  

bis 60.000 € 175 €  40,00 €  215 €  

bis 72.000 € 230 €  50,00 €  280 €  

bis 84.000 € 295 €  60,00 €  355 €  

bis 96.000 € 325 €  70,00 €  395 €  

über 96.000 € 355 €  80,00 €  435 €  
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Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
nach Ablauf eines Jahres seit Verkündung dieser 
Satzung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Stadt Eschweiler vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Eschweiler, den 02.07.2015 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Der Bürgermeister 
 

Bekanntmachung 
 

vom 14.07.2015 
 

Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
17.06.2015 die  

 

1. Änderung des Bebauungsplanes 110 
- Wynandsgässchen – 

 

als Satzung 

 
gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. l. S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung i. 
V. m. §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 
666) in der zurzeit geltenden Fassung beschlossen. 
 
Das Plangebiet liegt im Nordosten der Innenstadt, 
nördlich der Gartenstraße und östlich der Preyerstra-
ße. Die Abgrenzung ergibt sich aus dem nachstehend 
abgedruckten Kartenausschnitt. 

   
Auszug aus der DGK 5, dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. 

Wesentliches Ziel der 1. Änderung des Bebauungsplans 
110 - Wynandsgässchen - ist die Schaffung der planungs-
rechtlichen Voraussetzungen zur Anlage eines kleinen, 
innenstadtnahen Wohngebietes für die Errichtung von 
Einzel- und Doppelhäusern. 

Entsprechend § 10 BauGB liegt die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes 110 - Wynandsgässchen - als Satzung 
mit der Begründung ab sofort in der Abteilung für Planung 
und Entwicklung der Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, 
Johannes-Rau-Platz 1, 4. Obergeschoss, Zimmer 447a, 
dauernd während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme 
bereit. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes 110 - Wynandsgässchen - in Kraft. 

Hingewiesen wird auf die Vorschriften der §§ 214 und 215 
BauGB. Danach sind eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 
214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorganges unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes 110 - Wynandsgässchen- schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht wor-
den sind. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 
Satz 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von 
durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnach-
teilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen ent-
sprechender Entschädigungsansprüche wird hingewie-
sen. 
 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines 
Jahres seit Verkündung dieser Satzung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 

oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegen-
über der Stadt Eschweiler vorher gerügt wor-
den und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 

Eschweiler, 14.07.2015 

 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 

55   
 

Der Bürgermeister 
 

Bekanntmachung 
 

vom 14.07.2015 
 

Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
17.06.2015 den  
 

Bebauungsplan 252  
– Neue Höfe Dürwiß Sebastianusstraße – 

 

als Satzung 
 

gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. l. S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung i. 
V. m. §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 
666) in der zurzeit geltenden Fassung beschlossen. 
 

Das Plangebiet liegt im Ortsteil Dürwiß. Die Abgren-
zung ergibt sich aus dem nachstehend abgedruckten 
Kartenausschnitt. 
 

 
Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. 

 

Wesentliches Ziel des Bebauungsplans ist die Schaffung 
der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Entwick-
lung eines zukunftsfähigen Wohnquartiers.  
 
Entsprechend § 10 BauGB liegt der Bebauungsplan 252– 
Neue Höfe Dürwiß Sebastianusstraße – als Satzung mit 
der Begründung sowie der zusammenfassenden Erklä-
rung ab sofort in der Abteilung für Planung und Entwick-
lung der Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-
Rau-Platz 1, 4. Obergeschoss, Zimmer 447a, dauernd 
während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme bereit. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplanes 
252 – Neue Höfe Dürwiß Sebastianusstraße – in Kraft. 
 
Hingewiesen wird auf die Vorschriften der §§ 214 und 215 
BauGB. Danach sind eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 
214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorganges unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
252 – Neue Höfe Dürwiß Sebastianusstraße – schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht wor-
den sind.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 
sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch 
den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen 
sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechen-
der Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines 
Jahres seit Verkündung dieser Satzung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Eschweiler vorher gerügt worden und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Eschweiler, 14.07.2015 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 

Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung über die Bildung und den Betrieb eines Teil-
standortes der Förderschule mit den Förder-
schwerpunkten Lernen, Emotionale und Soziale 
Entwicklung sowie Sprache im Verbund, Willi-
Fährmann-Schule, zwischen den Städten Eschwei-
ler und Stolberg am 29.04.2015 
 

Die vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
wurde am 07.07.2015 gemäß § 24 Abs. 2 des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) und 
§ 78 Abs. 8 Schulgesetz NRW (SchulG) genehmigt. 
 

Es wird hiermit gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 GkG  darauf 
hingewiesen, dass die öffentlich-rechtliche Vereinba-
rung mit Genehmigungs- und Bekanntmachungsver-
merk gemäß § 24 Abs. 3 S. 1 GkG NRW im Amtsblatt 
für den Regierungsbezirk Köln am 20.07.2015 (Aus-
gabe Nr. 29/15) veröffentlicht wurde. 
 

Eschweiler, den 22.07.2015 
 
 

In Vertretung 
Gödde 
Erster und Technischer Beigeordneter 
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Bekanntmachung 
 

Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustel-
lungsgesetz (LZG NRW) 
 

Die an Herrn Eskander Qasim Abdulsamad, derzeiti-
ger Aufenthalt unbekannt, gerichtete rechtswahrende 
Mitteilung gemäß § 7 des Gesetzes zur Sicherung des 
Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und 
Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -
ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) vom 
23. Juli 1979 (BGBl. I S. 1184), in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. Juli 2007 (BGBI. I S. 1446), 
zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des 
Unterhaltsvorschussgesetzes und anderer Gesetze 
(Unterhaltsvorschussentbürokratisierungsgesetz) vom 
03. Mai 2013 (BGBI. I S. 1108) zu Aktenzeichen 
512.2/UVK/12805A+B, kann durch den Unterhalts-

pflichtigen beim Bürgermeister der Stadt Eschweiler, 
Jugendamt -Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer 333, 
Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler 
 

montags bis mittwochs und freitags                      
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr 
 

eingesehen werden. 
 

Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem 
Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aus-
hängens bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen 
verstrichen sind. 
 
Eschweiler, 17.07.2015 
 
Bertram 
Bürgermeister 


